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§ 334 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Die Feststellung der vom Zeugen in den Fällen der §§. 326 und 333 zu ersetzenden Kosten muss unter Vorlage des

Kostenverzeichnisses bei sonstigem Ausschlusse binnen vierzehn Tagen nach Rechtskraft des Beschlusses angesucht

werden, durch welchen der Zeuge zum Kostenersatze verp5ichtet wurde. Dem beauftragten oder ersuchten Richter

obliegt die Feststellung des Kostenbetrages nur dann, wenn er nach den Bestimmungen dieses Gesetzes die

Verpflichtung zum Kostenersatze auszusprechen berufen war.

In Kraft seit 01.05.1983 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/326
file:///

	§ 334 ZPO
	ZPO - Zivilprozessordnung


